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Vereinbarung
Zwischen dem Waldheimträger    ____________________________________________

in Vertretung von Herrn / Frau  ______________________________________________
und 

Herrn / Frau ____________________________________________________________

geb. am______________ 

wird folgende  Vereinbarung  getroffen:

Herr/Frau ___________________________________________________________

wird für die Zeit vom ___________  bis  _____________


als Waldheimleiter/Waldheimleiterin


der  Evang. Kirchengemeinde ___________________________________________
zeitlich befristet eingesetzt. 

Zu seinem /ihrem Dienstauftrag gehört gemäß Beschluss 
des / der _____________________________vom _________________ die Wahrnehmung 
der Waldheimleitung

im Evang. Waldheim __________________________________________________.

1.  Aufgabenbereiche; Dienstzeit

(1) Der/Die Waldheimleiter/in plant und leitet selbständig, jedoch in Verantwortlichkeit gegenüber dem Träger, die Waldheimfreizeit und übt in diesem Zusammenhang während dieser Zeit in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten das Hausrecht aus.
(2) Zu den Aufgaben der Waldheimleitung zählen die Durchführung der Waldheimferien sowie die Gewinnung, Schulung, Betreuung und Beratung der ehrenamtlichen Gruppenleiter/-innen. Die Waldheimküche liegt ebenfalls in der Gesamtverantwortung der Waldheimleitung, welche ihrerseits wesentliche Aufgaben der Küche an die Küchenleitung delegiert.

(3) Neben der festgelegten Dienstzeit zählen die Durchführung von Schulungs- und Vorbereitungsmaßnahmen sowie die Nachbereitung der Waldheimfreizeit zu den unmittelbaren Aufgaben der Waldheimleitung. Der hierfür anfallende Zeitaufwand ist in der Höhe der Aufwandsentschädigung (siehe Punkt 2.1.) berücksichtigt. Weitere wichtige Aufgaben sind in beigefügter Aufgabenbeschreibung aufgeführt.

(4) Ist für die Leitung des Ferienwaldheims ein Leitungsteam vorgesehen so erfolgt die Besetzung durch den Waldheimträger. Die Verteilung bzw. Delegation von Aufgaben an einzelne Mitglieder des Leitungsteams kann in Absprache mit dem Träger erfolgen.

(5) Für die Waldheimküche wird in Absprache mit dem Träger ein(e) Küchenleiter/-in bestellt. Diese ist für die ordnungsgemäße Verpflegung der Kinder sowie für einen geordneten und den Vorschriften im Gesundheitswesen entsprechenden Küchenbetrieb verantwortlich. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Waldheimleiters /der Waldheimleiterin.

(6) Der/Die Waldheimleiter/in ist zum sparsamen und sorgfältigen Umgang mit den Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen sowie dem Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten verpflichtet.

(7) Für die Führung der Waldheimbetriebsrechnung ist vom Träger ein/kein Rechner bestellt. Er  bzw. der/die Waldheimleiter/in führt unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften des Kassen- und Rechnungswesen die Waldheimbetriebskostenrechnung.


2.  Aufwandsentschädigung
(1) Für seine/ihre pädagogische Tätigkeit erhält der/die Waldheimleiter/-in 
 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von  €__________________
 
(2) Die Aufwandsentschädigung ist nach §3.26 EStG bis zu einer Höhe von € 1.848,-- Euro steuer- und sozialversicherungsfrei, sofern der/die Begünstigte die Befreiung nicht bereits im Rahmen einer anderen Tätigkeit in Anspruch nimmt. Beträge darüber hinaus sind im Rahmen der gesetzlichen Regelungen steuer- und sozialversicherungspflichtig.


3.  Rechtliche Grundlagen; Erstattung von Auslagen



(1) Besondere Auslagen wie Büromaterial etc. werden der Heimleitung nach Absprache 
gegen Nachweis erstattet.

(2) Setzt der/die Waldheimleiter/in für seinen/ihren Dienst ein privateigenes Fahrzeug ein, erhält er/sie gemäß den landeskirchlichen Regelungen einen Ersatz seiner/ihrer Fahrtkosten. Die entsprechenden Regelungen der Landeskirche (Kfz-Verordnung) finden sinngemäße Anwendung. Der Umfang der Dienstfahrten ist mit dem Träger abzustimmen. Ausnahmen sind vor Antritt der Fahrt zu genehmigen. Für vom  Träger angeordnete Dienstfahrten ist das Fahrzeug über den Träger Vollkasko versichert.

(3) Weitere dienstliche Grundlagen sind im Ordner „Der Waldheimleiter“ der Arbeitsgemeinschaft Evang. Ferien- und Waldheime in Württemberg festgehalten. Dieser wird der Heimleitung ausgehändigt.
(4) Der/die Mitarbeiter/-in hat über alle ihr bzw. ihm infolge des Dienstes bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich ist, Verschwiegenheit zu wahren. 

(5) Darüber hinaus sind die Bestimmungen des jeweils gültigen kirchlichen bzw. staatlichen Daten​schutzrechtes zu beachten.

(6) Weitere Regelungen, insbesondere Zuständigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Internet etc.) werden ggf. direkt zwischen Waldheimträger und Heimleitung vereinbart.

(7) Nach Beendigung der Waldheimferien erhält der Träger einen umfassenden Abschlussbericht und/oder die Waldheimleitung berichtet über den Verlauf der Maßnahme in den hierfür vorgesehenen kirchlichen Gremien.
Ort:____________________________       

Datum:__________________

Vertreter(in) / Waldheimträger



Waldheimleiter/in:

_______________________________


________________________

Anlage:  Aufgabenbeschreibung  (in Absprache zwischen Träger und Heimleitung)
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